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[1648 ] B
NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] ZUM VERTRAGE ZWISCHEN IHM UND

HEINRICH I . [ZURLAUBEN] WEGEN DER KOMPAGNIE ZUR¬
LAUBEN

Der Artikel, "so uff myn absterben die 75 Fr . vorbehaltet ", gelte
nur für Heinrich I . und bloss für den Fall , dass dieser die
Kompagnie innehabe und ihn , Beat II . , überlebe . Gebe er jedoch
die Kompagnie noch zu Lebzeiten auf , so dass er , Beat II . ,
oder einer seiner Söhne sie erhalte , werde der Artikel über die
75 Fr . aufgehoben.
[l . J s . AH 22/28 , Punkt 1
[2 . ] s . ebenda Punkt 2

Dies hätte selbst ihr Vater [Konrad III . ] nicht zugelassen,
ungeachtet , dass der Mann seiner Tochter [Elisabeth , Jakob
Wickart ] etliche Jahre Leutnant gewesen sei.

[3. ] Zudem wäre zu überlegen , was einen "künftigen dochtermann"
veranlassen könnte , in den Besitz der Kompagnie zu kommen,
s . AH 22/28 , Punkt  3



[4 . ] Sollte sein Bruder Heinrich I . vor ihm sterben , so werde
er als Besitzer des Fähnleins um die 150 und 75 Fr . "be¬

schwärt " . Sterbe er hingegen vor ihm , so müsse Heinrich als

Inhaber der Kompagnie diese nicht entrichten.

Dieser Artikel sei ungerecht und beinhalte nur Vorteile für
den Bruder.

AH 22,82 - Blatt 82v leer
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